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§ 18 Oö. BauTV 2013 § 18
 Oö. BauTV 2013 - Oö. Bautechnikverordnung 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Stell0ächen für Fahrräder müssen mindestens 2 m lang und mindestens 0,7 m breit sein. Die Mindestbreite kann

bei Radständern, die eine höhenversetzte Aufstellung ermöglichen, um bis zu 20 cm unterschritten werden.

(2) Die Aufschließungswege zu den Stell0ächen und allfällige Fahrgassen dazwischen sind so zu gestalten, dass ein

sicheres Zu- und Abfahren gewährleistet ist; sie können auch über Zu- und Abfahrten von Stellplätzen für

Kraftfahrzeuge (zB Garageneinfahrten) führen.

(3) Die Stell0ächen sind mit geeigneten, Schäden an den Fahrrädern (insbesondere an den Felgen) ausschließenden

Vorrichtungen zum standsicheren Abstellen auszustatten (zB mit Anlehnbügeln, Rahmenhaltern oder Wandgeländern).

(4) Abstell0ächen gemäß § 16 Abs. 2 Z 1, 2, 3 und 5 sind, soweit die erforderliche Anzahl (§ 16 Abs. 2 und 3) mehr als

fünf beträgt, zu überdachen.
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